
Haushaltssatzung

des Schulverbandes Böhmfeld-Hitzhofen, Landkreis Eichstätt

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz sowie des Art. 63 ff. der
Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Böhmfeld-Hitzhofen folgende
Haushaltssatzung:

51

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 206.600 Euro

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 74.800 Euro

ab.

82

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

83

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

84

Verwaltungsumlage

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur
Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 146.800 Euro festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des
Schulverbandes umgelegt.

Die Verbandsschule wurde bis zum 1. Oktober 2024 von insgesamt

207

Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht.

Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 709,178744 Euro



Investitionsumlage

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur
Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 0 Euro festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des
Schulverbandes umgelegt.

Die Verbandsschule wurde bis zum 01. Oktober 2024 von insgesamt

207

Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht.

Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 0,00 Euro

85

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

86

entfällt

87

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Hitzhofen, den 21.03.2025

Roland Sammüller
Vorsitzender des
Schulverbandsausschusses


